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                                            Danke an Bündnis 90/Die Grünen und die zustimmenden Ausschussmitglieder

                  Straßenkatzen Rhein-Erftkreis e.V.                    


Straßenkatzen Rhein-Erft Kreis e.V.

Am Spelzgarten 16, 50129 Bergheim



Zunächst ein sehr großes Lob für die zukunftsweisende Initiative von Bündnis90/Die Grünen, dem Elend der herrenlosen Katzen mit der Etablierung einer Kastrations- und Kennzeichnungspflicht für Freigängerkatzen zu begegnen. Unser Dank gilt auch den zustimmenden Ausschussmitgliedern am 11.05.2010
Katzen, so scheu sie auch sein mögen, sind keine Wildtiere sondern Haustiere, die aufgrund ihrer Entwicklungsgeschichte auf den Menschen angewiesen sind und deshalb immer entgegen dem Wildtierverhalten die Nähe menschlicher Ansiedlungen suchen. 
Anders als bei Wildtieren reguliert sich die Population bei unkastrierten Katzen nicht auf natürliche Weise, sondern Katzen vermehren sich auch in verelendetem Zustand und trotz Hunger.
Die Krankheits- und Sterberate ist bei verelendeten Katzenpopulationen jedoch deutlich erhöht, hat aber auf den stetigen Anstieg der Population nur einen Dynamik mindernden Einfluss. Die Katzenpopulationen wachsen bis zu dem biologischen Gleichgewichtspunkt an, der durch die Kapazitätsgrenze des Biotops begrenzt wird und der die Geburtenrate mit der Sterberate ausgleicht. Mit sechs Monaten bereits ist die Katze geschlechtsreif, zweimal im Jahr bringt sie durchschnittlich vier bis sechs Welpen zur Welt, es sind sogar drei Geburten jährlich mit sechs bis acht Welpen möglich. Von einer unkastrierten Katze kann in einem Jahr eine Gruppe von 20 Katzen entstehen.
„Angenommen, dass eine Katze nur  zweimal im Jahr Nachwuchs bekommt, jeweils nur drei Welpen pro Wurf überleben, ergibt dies rechnerisch nach einem Zeitraum von 10 Jahren die stattliche Anzahl von mehr als 80 Millionen Nachkommen“ (Quelle: Deutscher Tierschutzbund).

Selbst die Jägerschaft steht auf dem Standpunkt, Katzen werden nicht umsonst als Hauskatzen

oder Hofkatzen bezeichnet und eben nicht als Wald-, Feld- oder Wiesenkatzen und beklagen die

riesigen Zahlen der herrenlosen Streunerkatzen. ”Die Zahl durch Jäger erschossener Katzen wird auf 300 000 pro Jahr geschätzt, die Zahl der jährlich überfahrenen Katzen auf 250 000. In deutschen Haushalten leben geschätzt 7,8 Millionen Katzen.” (Quelle: Deutscher Tierschutzbund) 

Alleine in NRW werden pro Jagdjahr ca. 11 000-gemeldete!!!- Katzen erschossen (Quelle Landrat W. Stump).  
Es gibt in Deutschland kein anderes Haustier als die Katze, dem die ungezügelte Vermehrung in Nachbars Garten, auf Firmengeländen oder wo auch immer zugemutet wird. Die Eigentümer der betroffenen Grundstücke sind dann hilflos mit der ungewollten Katzenschar konfrontiert. Der ungewollte Nachwuchs der zahmen Hauskatzen wird bereits innerhalb weniger Wochen menschenscheu.
Weder die Ordnungsbehörde, das Veterinäramt oder Tierheim sind verpflichtet zu helfen, insbesondere wenn der menschenscheue Nachwuchs nicht mehr vermittelbar ist und jetzt als „herrenlos“ eingestuft wird. Der gängige Rat "Nicht füttern, dann verlaufen die sich" ist oft die einzige angebotene Hilfe. Nur - wohin? Auf das nächste ruhige Nachbargrundstück?

In diesem Rat verbirgt sich eine Tötungsabsicht, maskiert als natürlicher Sterbevorgang, der mit Leid verbunden ist. Diese maskierte Tötungsabsicht und die unterlassene Hilfe verstoßen gegen das aktuelle Tierschutzgesetz.
Für die Hauskatze existiert keine biologische Nische in der freien Natur und unbestritten ist, dass die Tiere ohne menschliche Hilfe auf sich alleine gestellt nur mit erheblichem Leid einige Zeit überleben und zwangsläufig während ihres Überlebenskampfes das natürliche Gleichgewicht der Natur und anderer Artenvielfalt stören.
Nur eine verpflichtende Kastrationsvorschrift für die in menschlicher Obhut lebenden Freigängerkatzen,

aus deren Bestand sich die verwilderte Population ständig ergänzt, kann dieses Elend nachhaltig verhindern. Es sollte selbstverständlich sein, dass nach dem Verursacherprinzip eine Kastrationsverpflichtung jedem Besitzer einer Freigängerkatze zur Abwendung von verwilderten Nachkommen zugemutet werden muss. Eine Ablehnung der Kastrationspflicht mit dem Hinweis, man könne dem Katzenbesitzer diese Vorschrift aus juristischen Gründen nicht machen bzw. zumuten, schützt den Verursacher und vernachlässigt den

Opferschutz.
Das noch vielerorts bestehende Konzept des Fütterungsverbotes mit dem Ziel der Reduktion der Populationen, zwingt eine beachtliche Anzahl Menschen, sich einem unzumutbaren Gewissenskonflikt zu stellen. Ein Fütterungsverbot ist inzwischen vom deutschen Städte- und Gemeindbund als nicht mehr  zeitgemäß und gesetzeswidrig beurteilt. Die zeitgemäßen, anerkannten medizinischen Möglichkeiten der Bestandsregulierung durch die Kastration und das zeitgemäße Wissen um unsere Hauskatze können den traditionellen Umgang mit den Tieren nur verbieten.
Durch eine zunehmend hohe Populationsdichte treten vermehrt Probleme für den Menschen, die Tiere, die Umwelt und die Wirtschaft auf. Die öffentliche Ordnung und der soziale Frieden werden erheblich und dauerhaft gestört.

Hohe Populationsdichte bedeutet für die Umwelt, Gesellschaft und den sozialen Frieden
· Leid für nicht artgerecht lebende scheue und verwilderte Hauskatzen, sowie vermehrt Tierquälerei

· Störender Einfluss auf die Umwelt, das natürliche Gleichgewicht und die Artenvielfalt
· Nachbarschaftsstreit und Probleme mit Behörden wegen herrenloser Katzenansammlungen
· Missachtung des EU-Abkommen zum Schutz der Heimtiere

· Moralische und hygienische Belästigung der Bevölkerung und Störung des sozialen Friedens
· Wirtschaftliche Schäden durch Eindringen  der hungernden Tiere v.a. in Lebensmittel führende Betriebe
· Gefährdung des Straßenverkehrs 

Hohe Populationsdichte bedeutet gesundheitliche Gefährdung
· Zunehmender Infektionsdruck und Durchseuchungsrate sowie Qualen kranker und / oder verletzter Katzen

·  Verschärfung der Durchseuchungsrate durch reduzierten Gesundheitszustand, v.a. bei Fütterungsverboten u.a.
· Gesundheitliche Gefährdung der von Menschen gehaltenen Tiere durch Infektionen und Parasiten, z.B., FIV,         FIP, Katzenschnupfen, Tollwut, Würmer oder Flohbefall u.a.
· Gesundheitliche Gefährdung von Menschen, v.a. mit ineffizientem Immunsystem wie Kinder, Senioren,

      HIV-Erkrankte, Diabetiker, Systemerkrankte, Asthmatiker, Tumorerkrankte, Schwangere..
Hohe Populationsdichte bedeutet für die Hilfsinitiativen und Behörden

· Finanziell und emotional unzumutbare Belastung für aktive Hilfsinitiativen bei stetig frustranen Bemühungen   um die Reduktion der Katzenpopulationen

· Volle Tierheime und Pflegestellen in Vereinen und unnötige Kosten zur Überprüfung von Bürgerbeschwerden

· Unnötig hohe Kosten zu Lasten der Steuerzahler zur Versorgung der Katzen, auch bei Kapazitätsausweitung

· Verstoß gegen das TSchG und das Fundrecht durch Abweisung oder Aussetzen von Fundtieren bei Kapazitätsauslastungen der Tierheime und Vereine

· Einsatz des § 16a des TSchG und unnötige Tötung von schwierig oder nicht veräußerbaren Katzen

Die verpflichtende Katzenkastration, Kennzeichnung und Registrierung kann nur im Sinne jeder

Interessengruppe oder Institution sein:

• Die Jäger müssten nicht mehr so viele Hauskatzen erschießen und könnten ihren Ruf aufbessern.

• Natur- und Umweltschützer müssten nicht mehr fürchten, dass Hauskatzen irregulär die

   biologische Nische von Wildkatzen besetzen und damit das natürliche Gleichgewicht der Wildtiere stören.

• Der geschützte Bestand an echten Wildkatzen wäre weniger durch versehentliche Vernichtung bedroht
• Die Bauernhöfe haben aufgrund moderner struktureller Änderungen einen geringeren Bedarf

   an Katzen und es müssten nicht mehr so viele Tiere getötet werden.

• Die Katzenhasser würden nicht mehr durch übermäßig viele Katzen belastet.

• Die älteren Menschen bräuchten sich nicht zu sorgen, was nach ihrem Ableben mit den

   hinterlassenen Katzen passiert.

• Das Geld des Steuerzahlers müsste nicht mehr zur Deckung der Versäumnisse

   des verursachenden Katzenbesitzers herhalten.

• Die Tierheime und Tierschutzvereine wären in jeder Hinsicht nicht nur personell und räumlich

   entlastet und könnten somit leichter Kastrationshilfegebote für bedürftige Menschen

   und Hartz IV Empfänger anbieten.

• Die Behörden müssten sich nicht mehr vorwerfen lassen ihre Garantenpflicht in Bezug auf das

  Bundesgesetz Tierschutz nicht zu erfüllen.

• Bei Tierschutzverstößen, z.B. Aussetzen oder Zurücklassen von Hauskatzen könnte der Besitzer

  durch die Kennzeichnung zügig ermittelt und zur Rechenschaft gezogen werden, somit könnte

  das Tierschutzgesetz endlich auch Anwendung finden.

• Große Firmen und Institutionen wie z.B. die Bundeswehr könnten auf verschwiegene,
   tierschutzrelevante Katzenvergrämungs- und Tötungsmaßnahmen verzichten.

• Feuerwehr und Polizei würden sicher auch entlastet.
Die Katzenliebhaber sind sowieso für die Kastration und Kennzeichnung ihrer Katzen, da den

Tieren, falls sie sich verlaufen sollten, weniger Leid droht und sie über die Kennzeichnung einfach

und zügig wieder gefunden werden können.
Die „zu aufwendige Kontrolle der Kastrationsverpflichtung „ wird immer wieder von den

Behörden als Ablehnungsgrund angeführt. Kontrollen finden doch immer nur stichprobenartig

statt. Es gibt kein einziges Gebot, welches prophylaktisch umfassend kontrolliert wird, nicht

einmal bei ernsthaften Hinweisen auf mögliche Bedrohungen. Gesetzte und Gebote haben

zuallererst eine Bahnungs- und Schienungsfunktion für erwünschte Verhaltens- und Denkweisen und sie bieten eine Handlungsgrundlage bei festgestellten Verstößen. 
Diese Eigenschaft kann durch die Ordnungsbehördliche Verordnung genutzt werden,

um mit der Zeit für alle Seiten eine weniger belastende Situation zu erreichen und die mit einem

weiteren Anstieg der frei lebenden Katzenpopulationen verbundenen Gefahren abzuwenden.
Bedenken, es gäbe dann in Jahren zu wenig Katzen, sind doch durch die übliche Hundehaltung bereits widerlegt. Die privaten Hundebesitzer sind doch regelmäßig bestrebt Nachwuchs zu verhindern, und trotzdem leidet das Land nicht unter einem Hundemangel.

In Paderborn stieg im ersten Jahr der Pflichteinführung die Anzahl der Kastrationen um ca. 200 Katzen. Rein rechnerisch sind davon 100 Katzen weiblich, von denen sich jede Katze  pro Jahr auf eine Gruppe von 20 Katzen vermehren kann. Es wurden somit ca. 2000 Katzen weniger geboren, die untergebracht und versorgt werden müssen. ---ein beneidenswertes und hervorragendes Ergebnis--- 
Wir hoffen, dass in der nächsten Ratssitzung dem Vorschlag des Hauptausschusses gefolgt wird und die verpflichtende Kastration und Kennzeichnung von Freigängerkatzen in Bergheim verabschiedet wird.
Wir hoffen darauf, dass nicht die persönliche Einstellung, ob Katzen grundsätzlich gemocht

werden oder nicht, entscheidenden Einfluss auf die Meinungsbildung nimmt, sondern alleine

die Fakten und der Mut neue Wege zu gehen

Der Verein Straßenkatzen Rhein-Erft-Kreis e.V. ist als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt. Zuwendungen sind steuerabzugsfähig.
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